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Bis 2040 will Niedersachsen seinen Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-

gien decken (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) NKlimG). Bereits bis 2030 soll eine Minderung der 

Gesamtemissionen um mindestens 65 Prozent, bezogen auf die Gesamtemissionen im 

Jahr 1990, erreicht werden (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 NKlimG). Die aktuelle Energiekrise erhöht 

dabei den Druck, diese Ziele durch das Einleiten konkreter Maßnahmen zu erreichen und 

bringt eine stärkere Dynamik in das Themenfeld. Dies zeigt sich zum einen in den Anfragen 

von Projektierenden, zum anderen in der Fülle von Gesetzen und Verordnungen, die sich 

in Bezug auf diese Thematik allein im Jahr 2022 geändert haben.  

Für den Bereich Freiflächen-Photovoltaik gibt es landeseigene Ziele: So sind 0,47 % der 

Landesfläche bis zum Jahr 2033 als Gebiete für die Nutzung von solarer Strahlungsenergie 

zur Erzeugung von Strom durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Bebauungsplänen zu 

sichern (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) NKlimaG). Es sind insgesamt mind. 65 Gigawatt installierte 

Leistung aus Photovoltaik bis zum 31. Dezember 2035 zu errichten, davon 50 Gigawatt auf 

bereits versiegelten Flächen sowie Gebäuden und 15 Gigawatt in Form von Freiflächen-

Photovoltaik (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. c) NKlimaG). 

Eine direkte Anwendung des Flächenziels auf das Stadtgebiet würde in etwa eine Menge 

von ca. 56 ha für Freiflächen-Photovoltaik im Stadtgebiet bis zum Jahr 2033 bedeuten. Für 

eine potenzielle Vollversorgung Papenburgs mit emissionsfreier Energie, würden laut vor-

läufiger Analyse hingegen ca. 320 ha Freiflächen-Photovoltaik im Stadtgebiet benötigt. 

Auch in dieser Thematik haben sich mit der Novellierung des LROP als auch mit dem EEG 

Grundlagen verändert, wo und in welchem Umfang Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu-

lässig sein können. So werden Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen 

Flächen, die als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im RROP dargestellt sind, der Abwägung 

zugänglich gemacht und damit für diese Nutzung geöffnet. Zugleich birgt aus Sicht des 

Gemeinwohls die verstärkte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für die Ener-

gieerzeugung Risiken, da es sich bei landwirtschaftlich nutzbarem Boden um ein begrenz-

tes, nicht vermehrbares Gut handelt. 

Das „Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren 

Energien im Städtebaurecht" sieht vor, dass PV-Freiflächenanlagen baurechtlich privile-

giert sind, wenn sie auf einer Fläche längs von Autobahnen und mehrgleisigen Schienen-

wegen des übergeordneten Netzes gebaut werden.  

 

Ergänzend zu PV-Anlagen können auf den genannten Flächen auch Anlagen zur Herstel-

lung von Wasserstoff errichtet werden. Die Privilegierung bezieht sich nur auf Flächen mit 

einem maximalen Abstand von 200 Metern vom äußeren Fahrbahnrand. Dies bedeutet, 
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dass für Vorhaben auf diesen Flächen kein Bebauungsplan erstellt werden muss. Voraus-

setzung ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass öffentliche Belange gem. § 35 Abs. 

3 BauGB den entsprechenden Vorhaben nicht entgegenstehen.  

Andere Freiflächen-Photovoltaikanlagen, wie auf Gewerbeflächen oder landwirtschaftlich 

genutzten Flächen, stellen keine privilegierten Anlagen im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB 

dar, sodass hierfür regelmäßig eine Bauleitplanung erforderlich ist. Die planerische Stand-

ortsteuerung liegt damit bei der Stadt, da der Landkreis Emsland als Träger der Regional-

planung hier – anders als bei der Windenergie – voraussichtlich keine restriktive Steue-

rung im RROP vorsehen wird. Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Stadt aufgefordert, 

dem Prinzip einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB) zu folgen. 

In diesem Sinne braucht es eine konzeptionelle Entscheidungsgrundlage, mit der sicher-

gestellt werden kann, dass sich die raumverträglichsten und geeignetsten Standorte für 

Freiflächen-Photovoltaik durchsetzen.  

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels, des Ausstiegs aus Kernenergie und Kohle-

verstromung und der Forderungen des Land bekennt sich die Stadt Papenburg ausdrück-

lich zur Energiewende und zum Ziel einer klimaneutralen, erneuerbaren Energieversor-

gung. 

Der Kriterienkatalog soll der Verwaltung als Arbeitsgrundlage für Entscheidungen, die im 

Zusammenhang mit der Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen in der Kom-

mune stehen, dienen.
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Für diesen Katalog wurden drei Kriterien-Kategorien – Grundkriterien, Hauptkriterien 

und Nebenkriterien - ermittelt. Diese Vorgehensweise hat den Vorzug, eine bessere Steu-

erungswirkung zu erzielen und damit auch zur Planungssicherheit und Beschleunigung 

beizutragen: So können potenzielle Projektierer anhand der Hauptkriterien identifizieren, 

welche Teilgebiete für die Errichtung neuer PV-Anlagen potenziell geeignet sind. Diese 

Hauptkriterien sind in vier folgenden Unterkategorien gegliedert. 

- Flächen mit Ausschlusskriterien  

- Flächen mit Privilegierung gemäß §35 BauGB (Priorisierungsgruppe 1) 

- Flächen mit Eignungskriterien (Priorisierungsgruppe 2) 

- Flächen mit Restriktionen (Priorisierungsgruppe 3) 

Neben den Hauptkriterien, gibt es noch die Nebenkriterien. Diese werden im Kriterienka-

talog als Gunstfaktoren bezeichnet. Bei der Abwägung von potenziellen Flächen für PV 

Freiflächenanlagen können die Faktoren eine Rolle spielen. Auf der Seite 18 sind wichtige 

Gunstfaktoren aufgelistet, die zusätzlich bei einer Abwägung berücksichtigt werden kön-

nen.  

Die Kriterien und Flächen sind aus den Planungsebenen der Raumordnung (vgl. Seite 10- 

11) und aus dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-

Gesetz - §37 EEG 2023) abgeleitet. Mit dem im Juli 2022 von Bundestag und Bundesrat 

beschlossenen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 wurde die förderfähige Flächen-

kulisse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen erweitert sowie die Fördersätze und Aus-

schreibungsgrenzen angehoben. Nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EGG 2023) 

sollen PV-Freiflächenanlagen vorwiegend dort installiert werden, wo wenig bis keine Kon-

kurrenz zu anderen Bodennutzungen herrscht. 

Im ersten Schritt werden zunächst Flächen mit Ausschlusskriterien abgebildet (z. B. Lage 

in einem Naturschutzgebiet und Siedlungsflächen). Flächen mit diesen Kriterien sind für 

die Errichtung von Freiflächen- PV nicht geeignet.  

Im weiteren Schritt werden zunächst Flächen im Privilegierten Bereich gemäß §35 BauGB 

berücksichtigt und Flächen mit Eignungskriterien, welche sich potenziell für die Errichtung 

von Freiflächen-PV eignen und wo schon erkennbare Belange und Nutzungen entgegen-

stehen. 

Ergänzend werden Kriterien einbezogen, die eine Einzelfallprüfung erfordern, wie zum 

Beispiel Moorflächen und Landwirtschaftliche Flächen mit Bewirtschaftseinschränkungen 

(Flächen mit Restriktionskriterien).
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Der Verwaltungsausschuss hat bereits in der Sitzung vom 3. Mai 2023 beschlossen, dass 

die nachfolgenden Grundkriterien insbesondere zum Schutz von Grund und Boden als öf-

fentlichen Belang gemäß §35 (3) BauGB angesehen werden. Es ist zwingend erforderlich, 

bei der Planung von Flächen mit Freiflächen- Photovoltaikanlagen (FFA) darauf zu achten, 

dass alle nachfolgenden Grundkriterien im Planungsprozess vollständig berücksichtigt 

werden.   

  

 
Mehrfachnutzen schaffen 

 

Möglichkeiten der Mehrfachnutzen sind Solarparks 
mit dem Schwerpunkt Biodiversität, Agri-PV, Weide-
tierhaltung und Moor-PV.  
 

 
 

Interessenausgleich  
zwischen Eigentümer*innen 

und Pächter*innen 
 

Es soll ein Konsens, insbesondere bei landwirtschaft-
lich genutzten Flächen, stattfinden. Für jede Fläche, 
die landwirtschaftlich genutzt wird, ist im Vorfeld 
die agrarstrukturelle Unbedenklichkeit des Vorha-
bens über ein Fachgutachten nachzuweisen. Insbe-
sondere soll hierdurch verhindert werden, dass der 
Fortbestand landwirtschaftlicher Betriebe durch ei-
nen übermäßigen (Pacht)-Flächenentzug bzw. stei-
gende Pachtpreise gefährdet wird.  
 

 
 

Beteiligung an einer 
Energiegemeinschaft 

 

 

In einer Energiegemeinschaft schließen sich Men-

schen und Unternehmen mit der Stadt zusammen, 

um gemeinsam erneuerbare Energien zu erzeugen, 

zu speichern und zu verteilen Die Beteiligung daran 

soll bei allen zukünftigen erneuerbaren Energiepro-

jekten, die über die Eigenversorgung hinausgehen, 

ermöglicht werden. Durch die Beteiligung können 

Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Energiewende 

mitwirken. 

Die Energieproduktion im Stadtgebiet soll vornehm-

lich der günstigen Stromversorgung der Menschen, 

Unternehmen und Verwaltung im Stadtgebiet Pa-

penburg dienen. Strommengen über den Eigenbe-

darf hinaus sollen daher größtenteils von Energiege-

meinschaften zum Zweck einer günstigen Stromver-

sorgung aller im Stadtgebiet erworben werden kön-

nen und erst dann anderweitig vermarktet werden 

können. 
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Entwicklung 
zusammenhängender  

Flächen 
 

 

Die Entwicklung zusammenhängender Flächen be-
zieht sich auf die Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen, um eine einheitliche Entwicklung zu för-
dern. Eine wichtige Zielsetzung bei der Entwicklung 
zusammenhängender Flächen ist es, eine nachhal-
tige Nutzung der Flächen zu ermöglichen. Dabei sol-
len ökologische, soziale und ökonomische Aspekte 
berücksichtigt werden. So sollen beispielsweise 
Grünflächen und Freiräume erhalten bleiben und die 
Fläche im Verbund mindestens 10 Hektar betragen – 
ggfs. mindestens 5 Hektar nach Einzelfallprüfung. 
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Flächen mit Ausschlusskriterien  

Ausschlusskriterien beziehen sich auf die Faktoren und Bedingungen anhand bestimmter 

Standorte, für die die Errichtung von FF- Photovoltaikanlagen ausgeschlossen werden. Die 

folgenden Kriterien werden bei der Standortbewertung und der Auswahl potenzieller Flä-

chen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen angewendet: 

 

Schutz von Landwirtschaft  

Flächen mit entgegenstehenden Zielen der Raumordnung 

 
Böden mit hohem bis sehr hohem natürlichen Ertragspotenzial (vgl. Seite 18)  

 

 

Schutz von Freiraum & Natur  

Flächen mit entgegenstehenden Zielen der Raumordnung 

 
Vorranggebiete Wald (LROP), Vorbehaltsgebiete Wald (RROP), Wald im Sinne des NWaldG  

 
Bedeutsame Standorte für Tourismus, Erholung und Sportanlagen  

 
Geschütze Biotope und Natura 2000- Gebiete  

 
(Natur)-denkmäler  
 

Wasserschutzgebiete 
 

Naturschutzgebiete 
 

 

Schutz von Bebauung, Wohnen & städtischer Entwicklung  

Flächen mit entgegenstehenden Zielen der Raumordnung 
 

Bebauungspläne nach § 30 BauGB mit entgegenstehenden Festsetzungen 
 

Vorranggebiete Siedlung & Wohnen  
 

Vorranggebiete Infrastrukturflächen  
 

Kulturdenkmäler und historische Stätten: Standorte, die als wichtige kulturelle oder historische 

Stätten eingestuft sind 
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Der Umgang mit den folgenden Priorisierungsgruppen 1- 3 werden im Kapitel „Umgang 

mit Projektanträgen“ näher betrachtet und erläutert (vgl. Seite 19-20). 

 

Priorisierungsgruppe 1: Flächen mit Privilegierung gemäß §35 BauGB  

Für FF-PV Anlagen ermöglicht eine neue Regelung im Baurecht ein vereinfachtes Verfah-

ren - allerdings für Papenburg nur auf Flächen mit einem maximalen Abstand von 200 

Metern längs der Bahnschienen.  

Das entsprechende Gesetz wurde im Dezember 2022 von Bundestag und Bundesrat be-

schlossen und am 11. Januar im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Dies bedeutet, dass für 

Vorhaben auf diesen Flächen kein Bebauungsplan erstellt werden muss. Im dennoch not-

wendigen Zulassungsverfahren wird geprüft, ob öffentliche Belange oder Ziele der Raum-

ordnung entgegenstehen.  

 

§35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b BauGB  

PV-Freiflächenanlagen sind baurechtlich privilegiert, wenn sie auf einer Fläche längs 

von Autobahnen und mehrgleisigen Schienenwegen des übergeordneten Netzes ge-

baut werden. Ergänzend zu PV-Anlagen können auf den genannten Flächen auch Anla-

gen zur Herstellung von Wasserstoff errichtet werden. 

 

 

 

Priorisierungsgruppe 2: Flächen mit Eignungskriterien  

Freiflächen- Photovoltaikanlagen sollen vorwiegend dort installiert werden, wo keine 

Konkurrenz zu anderen Bodennutzungen bestehen. Geeignet sind somit Flächen mit fol-

genden Merkmalen:  

 

Flächen, die in einem Korridor von 500 m längs von Autobahnen und Schienenwegen liegen 
(EEG) 
 

Versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 
militärischer Nutzung, andere versiegelte Flächen 
 

Flächen mit geringer ökologischer und landwirtschaftlicher Wertigkeit (vgl. Seite 16) 
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Priorisierungsgruppe 3: Flächen mit Restriktionen  

Flächen mit Restriktionen sind Flächen, die sich in der Regel nur bedingt bzw. eher nicht 

für Freiflächen-Photovoltaikanlagen eignen, in denen im Einzelfall aber durchaus eine Pro-

jektrealisierung möglich ist – je nach Abwägung der für die konkrete Fläche relevanten, 

entgegenstehenden oder begünstigenden Belange. Inwieweit diese "Zwischenkategorie" 

eröffnet werden soll, wird nicht zuletzt auch davon abhängen, ob sich in der Priorisie-

rungsgruppe 1 und 2 (vgl. Seite 11) hinreichend viele geeignete Standorte ermitteln las-

sen, um die Ausbauziele für Freiflächen-PV-Anlagen erreichen zu können. 

 

(bedingt geeignet)  

Schutz von Landwirtschaft  

Landwirtschaftliche Flächen mit Bewirtschaftungseinschränkungen,  
z.B durch sehr niedrige oder sehr hohen Feuchtstufen  

 
 

Schutz von Freiraum & Natur  

Altlasten- und ehemalige Bodenabbauflächen mit hoher ökologischer Wertigkeit  

 
Wenig oder nicht versiegelte Teilbereiche von Konversionsflächen mit höherer ökologischer 
Wertigkeit, z. B. Sukzessionsfläche 

 
Vorranggebiete Torferhaltung (Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten) 

 

 

Schutz von Bebauung & städtischer Entwicklung  

Flächen, die an vorhandene Siedlungsstrukturen (insbesondere Gewerbe- und Industriege-
biete) angebunden sind 
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(eher ungeeignet)  

Schutz von Landwirtschaft  

Vorbehaltsgebiete, deren mit Vorbehalt gesicherte Funktion oder Nutzung im Regelfall nicht 
oder nur bedingt mit Freiflächen-PV-Anlagen vereinbar ist, insbesondere: 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft (auf Grund hohen Ertragspotenzials oder besonderer Funk-
tionen) 

 
Böden mit mittlerem bis hohem natürlichen Ertragspotenzial (vgl. Seite 16) 
 

 

Schutz von Freiraum & Natur  

Vorbehaltsgebiete, deren mit Vorbehalt gesicherte Funktion oder Nutzung im Regelfall nicht 
oder nur bedingt mit Freiflächen-PV-Anlagen vereinbar ist, insbesondere: 
Vorbehaltsgebiete Freiraumfunktionen, Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft, Vorbehalts-
gebiete Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts, Vorbehaltsgebiete 
landschaftsbezogene Erholung, Hochwasserschutz 

 
Landschaftsbildräume mit hoher oder sehr hoher Eigenart, Kulturlandschaften mit landeswei-
ter Bedeutung, Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 

 
Wildtierkorridore größerer Säugetiere 

 
Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume internationaler, nationaler, landesweiter und regi-
onaler Bedeutung gemäß NLWKN / Daten der unteren Naturschutzbehörden 
 

Gebiete mit Vorkommen geschützter Arten 
 

Böden mit besonderer Relevanz für Trinkwasser und Hochwassergefahr 
 

Böden mit besonderer Relevanz für Tiere und Pflanzen, wie z.B. Biotope nach §30BNatSCHG, 
Fortpflanzungs-, Ruhestätten und Rastflächen für streng geschützte Arten, FFH- Lebensraum-
typen  
 

 

Schutz von Bebauung & städtischer Entwicklung  

Vorbehaltsgebiete, deren mit Vorbehalt gesicherte Funktion oder Nutzung im Regelfall nicht 
oder nur bedingt mit Freiflächen-PV-Anlagen vereinbar ist, insbesondere: 
Vorbehaltsgebiete hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen 

 
PV Freiflächenanlagen in bauleitplanerisch festgesetzte Gewerbe- und Industrieflächen  
 

Flächen mit besonderer Relevanz für Bau- und Bodendenkmäler 
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Gunstfaktoren  

Diese Faktoren dienen als Orientierungshilfe, können aber je nach Situation variieren. Es 

ist wichtig, eine individuelle Gewichtung vorzunehmen und die Faktoren entsprechend 

der spezifischen Umstände anzupassen. Beim Vorhandensein dieser Faktoren sollte eine 

weitere sorgfältige Abwägung dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. 

 

Nähe zu potenziellen Netzverknüpfungspunkten 

 
Nähe zu anderen Energieinfrastrukturen/Windparks/Vorranggebieten Verstetigung und Spei-
cherung von regenerativer Energie 

 
Nähe zu Energienutzung / großen Energieverbrauchern 

 
Flächen mit der Möglichkeit zur Einbindung in die Landschaft/ sichtverschattete Teilräume, 
insbesondere durch Topografie oder Gehölze 

 
Landwirtschaftlich genutzte Teilflächen von VR Trinkwassergewinnung und Trinkwasserschutz-
gebieten (Zone III) 
 

Besonders (wind-/wasser-) erosionsgefährdete Standorte 
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Die folgende Übersicht stellt eine Zusammenstellung von Kriterien sowie weiterführen-

den Hinweisen für eine verträgliche Ausgestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

dar. Die Liste stellt Pflichtanforderungen dar, die in allen Fällen umgesetzt werden bzw. 

geprüft werden müssen.  

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird regelmäßig um neue 

oder aktualisierte Quellen erweitert. 

 

Vor Einreichung des Projektantrages 

- Um die wirtschaftliche Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe angemessenen 

zu berücksichtigen, soll der Bau von FF- PV- Anlagen nur auf landesweit vergleich-

bar ertragsschwächeren und auf geringe ökologische und landwirtschaftliche 

Acker- und Grünlandstandorten erfolgen. Um die Bodenqualität auf kommunaler 

Ebene zu ermitteln, soll das landwirtschaftliche Ertragspotenzial herangezogen, 

ein Bodengutachten und ein Agrarstrukturelles Gutachten erstellt werden.  

 

Vor den Bauarbeiten 

- Erstellung eines Blendgutachtens  

- Erstellung von notwendigen umweltschutz- und artenschutzrechtlichen Gutach-

ten (nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde) 

- Nähe zu potenziellen Netzverknüpfungspunkten prüfen 

- Prüfen/ Abstimmung der Abstandflächen zu sensiblen Bodennutzungen. Folgende 

Abstandsflächen müssen eingehalten werden: 

Wald: 50 m 

Gewässer: 3/5/10 m je nach Gewässerordnung 

Deiche: 50 m 

Wohnen: mindestens 50 m; die Abstandfläche sollte zwecks Akzeptanzsteigerung 

auch mehr betragen können; ggfs. weniger, wenn ein Sichtschutz besteht 

bei Außenbereichsbebauung, Splitterbebauung: mindestens 20m; ggfs. weniger, 

wenn ein Sichtschutz besteht 

Gewerbe und Industrie: gesetzlich geregelte Abstandflächen (gemäß BauNVO)  
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Während der Bauarbeiten 

- Ökologische Baubegleitung  

- Anpassung der Bauzeiten an Brut- und Wanderzeiten vorkommender Tierarten 

sowie Betrachtung der Witterungsverhältnisse zum Bodenschutz  

- Minimierung der Bodeneingriffe  

- Wahl störungsarmer Baufahrzeuge und Benutzung von Schutzmatten  

- Freihaltung wertvoller Bereiche bzw. Schaffung von inselartigen Freiflächen  

 

Module und ihre Aufstellung 

- Die Bodenversiegelung ist so gering wie möglich zu halten  

- Lücken zwischen den Modulen lassen, um Wasserablauf und Lichteinfall zu 

ermöglichen 

 

Während des Betriebes 

- Extensive und auch intensive Bewirtschaftung möglich  

- Biodiversität erhalten und fördern  

- Natürliche Sukzession teilweise lenken oder zulassen  

- Brutmöglichkeiten für Offenlandarten schaffen und erhalten 

- Nisthilfen für Insekten und Vögel anbringen  

- Regenwasserversickerung ermöglichen  

 

Für die Tiere  

- Die Umzäunung so gestalten, dass sie für Kleintiere keine Barriere darstellen 

- Querungshilfen beziehungsweise Korridore für Großsäuger bei großen Anlagen 

schaffen (nach Absprach mit der Unteren Naturschutzbehörde) 

- Unauffälliges und für Wildtiere ungefährliches Design des Zaunes wählen  

- Zaun nach außen hin mit standortgerechten Gehölzen, Sträuchern oder Stauden 

eingrünen  
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Kriterien für eine verträgliche Gestaltung (Umsetzungsanforderungen)   
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- Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume von Insekten/Wildbienen (z.B. 

durch Insektenhotels oder sandige Bereiche).  

 

Für das Landschafbild 

- Blendwirkung und Reflexion vermeiden  

- Die Anlagen dezent in das landschaftliche Bild integrieren. 

 

Weiteres 

- Lärmarme Transformatoren verwenden und für Lärmschutz sorgen  

- Die örtlichen Naturschutzverbände in die Maßnahmenplanung einbinden  

- Vollständigen Rückbau der Anlage ermöglichen bzw. festlegen (Repowering 

ermöglichen)  
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Umgang mit Projektanträgen  
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Die folgenden Priorisierungsgruppen (vgl. Seiten 11- 13) dienen dazu, eine transparente 

Reihenfolge in Bezug auf die Bearbeitung der Flächen und Projekte festzulegen. Um die 

Ressource ‚Boden‘ effizient zu nutzen und die gewünschten Ziele zu erreichen, wird zu-

nächst die Priorisierungsgruppe 1 in Anspruch genommen. Die Priorisierungsgruppe 1 

muss nicht vollständig erfüllt sein, bevor die Gruppe 2 berücksichtigt werden kann. Je nach 

potenziellen Flächen und Projekten ist es eine Ermessensfrage, die zusammen mit der 

Verwaltung und der Politik abgestimmt wird.  

 

Priorisierungsgruppe 1 (vgl. Seite 11) 

Anfragen zur Errichtung einer PV-FFA werden zunächst nur auf privilegierten Flächen (§35 

BauGB) bearbeitet und zugestimmt. Die folgenden Vorgaben müssen erfüllt sein:  

 1.1 Die vier Grundkriterien (vgl. Seite 8- 9) müssen erfüllt sein.  

1.2 Die Kriterien des Kriterienkatalogs, Ziele der Raumordnung und öffentliche Be-

lange dürfen nicht entgegenstehen 

1.3 Im Falle einer landwirtschaftlich genutzten Fläche muss ein agrarstrukturelles 

Gutachten erstellt werden.  

 

Priorisierungsgruppe 2 (vgl. Seite 11) 

Es werden alle Anfragen zur Errichtung einer PV-FFA dem Ausschuss nur dann zwecks Ent-

scheidung über Einleitung eines Bauleitplanverfahren vorgelegt, wenn die folgenden Vor-

gaben erfüllt bzw. adressiert sind: 

2.1. Die vier Grundkriterien sind erfüllt (vgl. Seite 8- 9).   

2.2 Lage innerhalb einer Fläche mit Eignungsflächen: PV-FFA sind vorrangig inner-

halb einer Gunstflächen zu entwickeln. Diese Flächen sind aufgrund der geringen 

Bodenkonkurrenz besonders für die Errichtung entsprechender Anlagen geeignet. 

2.3 Im Falle einer landwirtschaftlich genutzten Fläche muss ein agrarstrukturelles 

Gutachten erstellt werden. 
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Umgang mit Projektanträgen  
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Priorisierungsgruppe 3 (vgl. Seite 12- 13) 

Ein Antrag kann zwecks Aufnahme eines Bauleitplanverfahrens ausnahmsweise auch für 

Flächen mit besonderen Anforderungen (Restriktionsflächen I & II) zur Beratung vorge-

legt werden. Hierzu sind weitergehende Überlegungen bzw. Fragestellung zu berücksich-

tigen: 

3.1. Die vier Grundkriterien sind erfüllt (vgl. Seite 8- 9).   

3.2 Darstellung der besonderen Qualität des geplanten Vorhabens. Da die Fläche 

außerhalb der im Kriterienkatalog identifizierten Flächenkulisse mit Raumwider-

stand liegt, ist eine besondere Qualität des Vorhabens nachzuweisen. Dies können 

beispielsweise folgende Aspekte sein: Agri-PV-Konzept oder ökologische Aufwer-

tung oder Moorschutz oder Eigenversorgung von benachbartem Gewerbe/Land-

wirtschaft oder vorbelastete Fläche oder eine räumliche/funktionale Angliederung 

an eine bestehende Fläche mit Eignungskriterien. 

3.3 Im Falle einer landwirtschaftlich genutzten Fläche muss ein agrarstrukturelles 

Gutachten erstellt werden.  

 

Erforderlich ist die Berücksichtigung aller Kriterien für eine verträgliche Umsetzung (Um-

setzungsanforderungen) (vgl. Seite 16- 18).  
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Weitere Informationen und Online-Broschüren  
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Arbeitshilfe „Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen – Hinweise 

und Empfehlungen aus der Perspektive der Raumordnung“ des NLT und NSGB, online 

unter: https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/raumordnung_landespla-

nung/arbeitshilfen/arbeitshilfe-zur-planung-von-freiflachen-photovoltaikanlagen-in-nie-

dersachsen-216732.html 

 

Fraunhofer ISE (2022): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. Online unter: 

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-

photovol-taik-in-deutschland.html 

 
 

KEAN (Klimaschutz- und Energieagentur) (2022): Mit der Sonne Strom erzeugen. 
Photovoltaik. Online unter: https://www.klimaschutz-
niedersachsen.de/themen/strom/photovol-taik.php 
 

 

BNE Bundesverband Neue Energiewirtschaft: Gute Planung von PV- Freiflächenanlagen, 

online unter https://gute-solarparks.de/die-selbstverpflichtung-im-ueberblick/ 

 

KNE I Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende: online unter 

https://www.naturschutz-energiewende.de/fachwissen/veroeffentlichungen/kriterien-

fuer-eine-naturvertraegliche-gestaltung-von-solar-freiflaechenanlagen/  
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Rechtliche Grundlagen 
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§35 BauGB: Baurechtsänderung zugunsten erneuerbaren Energien, online unter 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/  

 

EEG 2023: Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, online unter https://www.ge-

setze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html  

 

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der 

Folgen des Klimawandels Vom 10. Dezember 2020, online unter: https://www.um-

welt.niedersachsen.de/startseite/themen/klima/klimaschutz/klimaschutz_in_nieder-

sachsen/klimaschutz-in-niedersachsen-200413.html  

 

Landes-Raumordnungsplanung: Landes Raumordnungsprogramm 2017 für das Bundes-

land Niedersachsen (LROP Niedersachsen), online unter: https://www.ml.niedersach-

sen.de/startseite/themen/raumordnung_landesplanung/landes_raumordnungspro-

gramm/  

 

Regionalplanung Emsland: Regionales Raumordnungsprogramm 2010 für den Landkreis 

Emsland (RROP 2010), online unter: https://www.emsland.de/wirtschaft-struktur/raum-

planung-und-bauen/regionalplanung/regionalplanung.html 
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Glossar 
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Vorranggebiet 

Ein Vorranggebiet (VR) ist für eine bestimmte raumbedeutsame Funktion oder Nutzung vorgese-

hen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesem Gebiet ausgeschlossen, wenn diese mit 

der vorrangigen Nutzung, Funktion, oder den Zielen der Raumordnung inkompatibel sind. 

 

Vorbehaltsgebiete 

Vorbehaltsgebiete (VB) sind Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder 

Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes 

Gewicht beizumessen ist. 
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